
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Niederösterreich 1991/09/04
Senat-NK-91-027

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1991

Rechtssatz

Der Arbeitgeber hat - ohne daß es zu einer entsprechenden Belehrung oder Au1orderung durch das zuständige

Arbeitsamt bedarf - sich vor Aufnahme der Beschäftigung eines ausländischen Arbeitnehmers und Anmeldung

desselben bei der Sozialversicherung darüber Gewißheit zu verscha1en, ob die Voraussetzungen nach §3 Abs1 AuslBG

vorliegen und erforderlichenfalls rechtzeitig eine Beschäftigungsbewilligung für den Ausländer beim zuständigen

Arbeitsamt zu erwirken.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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